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Masernschutzgesetz 

Warum eine gesetzliche Impfpflicht gegen Masern? 

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten 
beim Menschen. Gerade bei Kindern unter 5 Jahren und 
Erwachsenen können Masern zu schweren Komplikationen 

führen. Dazu gehören 
Mittelohrentzündungen, 

Lungenentzündungen und 
Durchfälle. In einem von 1.000 bis 
2.000 Fällen kommt es zu einer 
Gehirnentzündung (Enzephalitis). 
Eine meist tödlich verlaufende 
Spätfolge der Masern ist die 

subakute sklerosierende Panenzephalitits (SSPE). Sie wird bei 
einem von 10.000-100.000 Masernfällen beobachtet und tritt 
durchschnittlich etwa 7 Jahre nach einer akuten Maserninfektion 
auf.  

Wann muss der Impfschutz nachgewiesen werden? 

Ab dem 01. März 2020 dürfen Beschäftigte in bestimmten 
Einrichtungen nur eingestellt werden, wenn die Nachweispflicht 
zum Schutz vor Masern erfüllt ist. Beschäftigte, die bereits vor 
dem Stichtag beschäftigt sind, müssen ebenfalls einen Schutz 
vor der Virusinfektion nachweisen. Gemäß Masernschutzgesetz 
haben sie jedoch bis zum 31. Juli 2021 Zeit. 

Wer muss den Impfschutz nachweisen? 

Den vollständigen Impfschutz nachweisen müssen alle nach 
1970 geborenen Personen, die in einer 
Gemeinschaftseinrichtung arbeiten. Dazu gehören Kitas, Horte, 
bestimmte Formen der Kindertagespflege, Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen, in denen überwiegend 
minderjährige Personen betreut werden (§ 33 Nummer 1 bis 3 
IfSG). Den Nachweis erbringen müssen auch Personen, die 
bereits vier Wochen in einem Kinderheim (§ 33 Nummer 4 IfSG) 
betreut werden oder in einer Gemeinschaftsunterkunft für 
Asylbewerber und Flüchtlinge (§ 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG) 
untergebracht sind. Außerdem werden von dem Gesetz 
Personen erfasst, die in den genannten Einrichtungen und in 
Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Arztpraxen 
tätig sind. 

Was genau müssen die betroffenen Personen 
nachweisen? 

Alle betroffenen Personen, die mindestens ein Jahr alt sind, 
müssen eine Masernschutzimpfung oder eine 
Masernimmunität nachweisen. Alle Personen, die 

mindestens zwei Jahre alt sind, müssen mindestens zwei 
Masernschutzimpfungen nachweisen oder (zum Beispiel 
durch eine bereits durch die 1. Masernschutzimpfung 
erworbene) ausreichende Immunität gegen Masern. 

Wie weise ich Masern-Impfungen oder Masern-Immunität 
nach? 

Welche Kindertagespflegeeinrichtungen sind 
betroffen? 

Betroffen sind erlaubnispflichtige 
Kindertagespflegeeinrichtungen (§ 43 Absatz 1 SGB VIII). 
Das sind Tagesmütter, die ein oder mehrere Kinder 
außerhalb des Haushalts des Erziehungsberechtigten 
während eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden 
wöchentlich länger als drei Monate gegen Entgelt betreuen.  

Welche Ausbildungseinrichtungen sind betroffen? 

Ausbildungseinrichtungen sind nur betroffen, wenn dort 
regelmäßig überwiegend (also mehr als 50 %) 
minderjährige Personen betreut werden.  

Für welche Gesundheitseinrichtungen gilt das Gesetz? 

Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine 
den Krankenhäusern vergleichbare medizinische 
Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, 
Entbindungseinrichtungen, Behandlungs- oder 
Versorgungseinrichtungen, die mit einer der genannten 
Einrichtungen vergleichbar sind, Arztpraxen (auch 
Homöopathen), Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger 
humanmedizinischer Heilberufe, Einrichtungen des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische 
Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante 
Behandlungen durchgeführt werden, ambulante 
Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in 
Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen 
gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen und 
Rettungsdienste. Alle Personen, die in diesen Einrichtungen 
tätig sind, müssen die Impfungen nachweisen – auch wenn 
sie keinen direkten Kontakt zu Patienten haben. Patienten 
selbst sind nicht erfasst. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. 
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